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Nr.  V 141    Die drei angeworbenen Mädchen 
 
Aus Übermut verkleiden sich drei Mädchen als Junggesellen und lassen sich für 

das Heer anwerben. 
 
DVA Signatur:  

DVldr  99 
 
Titel: 

Klucht van de drie maagden 
 
Anfang: 

Daar waren drie jonge maagden Te Gent in Viaanderland, 
 
Inhalt: 
1 'Ich' hörte drei junge Mädchen in Gent klagen, daß die jungen Männer alle 

weggingen und sie allein und liebes-dürstig ließen. Sie heißen Grietje, Jacomijn und 
Betje. 

2 Grietje sagt, sie sollten sich umkleiden und zum Hauptmann gehen.  Sie würde für 
die Kleider doppelt bezahlen. Sie schneiden sich die Haare, setzen sich Hüte auf 
und gehen "eine Pinte" trinken. 

3 Sie gehen zusammen zum Hauptmann und sagen ihm, sie wollten Soldaten werden 
und für ihr Land kämpfen. 

4 Der Hauptmann fragt sie, was er ihnen geben sollte: sie seien so jung, sie hätten 
noch keinen Bart.  Trotzdem, sagt das jüngste Mädchen, seien sie gesund genug um 
für Oranien zu streiten. 

5 Das gefällt dem Hauptmann und er gibt ihnen auf ihrem Wunsch acht Dukaten auf 
die Hand. 

6 Bei Tag und bei Nacht treiben sie mit Venus und mit den Soldaten ihren Spaß und 
schießen mit großer Krach, bis das Geld aufgebraucht ist. 

7 Als der Hauptmann davon durch einen Sergeant erfährt, und daß die Rekruten lose 
Mädchen seien,  ärgert er sich und läßt sie sofort gefangennehmen. 

8 Sie werden vor das Kriegsgericht gebracht, wo ihr Geschrei ihnen nicht hilft.  Sie 
werden ausgelacht und verurteilt zu einem sechsstündigen Ritt auf einem hölzernen 
Pferd. 

9 [Moral:] Ihr hohe Töchter, die gerne einen Mann hättet, meidet den Militärdienst 
und reitet auf keinem Esel, wie es die drei Mädchen in Gent taten. 

 
Belegübersicht: 
 Ein *Beleg um 1800 aus den Niederlanden.  Lied- und Stoffparallelen: s.  V 137; 

Mot. K 1837.6. 
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Kommentar: 
 Die Datierung des einzigen Belegs (um 1800) wird insofern dadurch modifiziert, 

daß das Lied als Tonangabe um 1700 angegeben worden sei. Das Lied  ist flämisch 
und kommt in diesen Katalog nur wegen DVldr. hinein.  Die  auffallende Strafe, 
daß die Mädchen auf einem hölzernen Pferd reiten müssen, war zwar für die zeit 
um 1770 für anrüchige Mädchen nicht unbekannt, aber dies mildert keinesqwegs 
die ausgesprochen freudsche  Art der Vergeltung dafür, daß die drei Mädchen in 
Männerbereiche eindrangen. 

 
Veröffentlichungen: 

DVldr. V, S. 114-118, Nr. 99.*  
van Duyse I, S. 805-807, Nr. 220.* 

 
Themen: 

TU: 590, 420.2, 180.1.b, (810.2), 750.1, 810.4.b, 815.5, 850.2, 950.2, 440.1, 115, 
960 

DP: L, O 
 
Beispiel: 
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